	Entgeltfortzahlung nach Arbeitsunfall: Neues Arbeitsjahr - neuer Anspruch! 
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Wie lange hat ein Arbeiter nach einem Arbeitsunfall Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Dienstgeber? Der Oberste Gerichtshof (OGH) behandelte hierzu folgenden Fall (Urteil vom 7.6.2006, 9 ObA 13/06m): 

Herr A. begann am 10.7.1990 bei einer Firma als Zimmerer zu arbeiten. Am 27.1.2004 erlitt er einen Arbeitsunfall. Herr A. war daraufhin bis zur Beendigung seines Dienstverhältnisses am 30.9.2004 durchgehend im Krankenstand. 

Das Entgelt wurde Herrn A. vom 27.1.2004 bis 22.3.2004 fortgezahlt. Herr A. verlangte jedoch auch für die Zeit vom 10.7.2004 bis 4.9.2004 Entgeltfortzahlung.

Der Arbeitgeber lehnte dies ab. Mit dem Argument, dass Herr A. die in § 2 Abs. 5 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) normierte Entgeltfortzahlung für acht Wochen ja bereits erhalten habe. Seine Arbeitsverhinderung habe sich zwar in ein neues Arbeitsjahr hinein erstreckt, doch begründe der Beginn dieses neuen Arbeitsjahres keinen neuen Anspruch.

Der OGH dagegen urteilte aber, dass auch bei einer ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers wegen eines Arbeitsunfalles (oder einer Berufskrankheit) mit dem Beginn eines neuen Arbeitsjahres jedenfalls ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsteht.




	
	
	
	
	

	
Der OGH argumentierte so: 
Das EFZG legt die Dauer der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten mit acht Wochen fest (zehn Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 15 Jahre ununterbrochen gedauert hat). Bei wiederholten Arbeitsverhinderungen, die im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall (einer Berufskrankheit) stehen, besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung innerhalb eines Arbeitsjahres nur insoweit, als die acht (bzw. zehn) Wochen noch nicht ausgeschöpft sind. 

Im Fall von Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) entsteht der Anspruch somit anlassfallbezogen. Bei Krankheit (Unglücksfall) sieht das Gesetz dagegen eine primär auf das Arbeitsjahr bezogene Regelung vor.

Unzweifelhaft ist, dass auch Arbeitsverhinderungen, die mit dem Anlassfall zwar ursächlich verknüpft sind, aber erst im folgenden Arbeitsjahr (neu) eintreten, einen Entgeltfortzahlungsanspruch auslösen. Für diese Arbeitsverhinderungen muss dann ein neues (Jahres-)Anspruchskontingent zur Verfügung stehen. Diese Rechtsfolge tritt sowohl bei Krankheit als auch beim Arbeitsunfall ein. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass bei Krankheiten auf das Arbeitsjahr abgestellt wird, bei Arbeitsunfällen dagegen auf den Anlassfall und das Arbeitsjahr.

Hinsichtlich Krankheit (Unglücksfall) beschränkt das Gesetz die Dauer der Zahlungspflicht des Arbeitgebers nur innerhalb des Arbeitsjahres. Die Folge: Dem Arbeitnehmer gebührt bei fortdauernder, ununterbrochener krankheitsbedingter Arbeitsverhinderung mit dem Beginn des neuen Arbeitsjahres auch ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. Und zwar für die gesamte gesetzlich vorgesehene Höchstdauer. Unabhängig davon, ob zu Beginn oder im Laufe des Arbeitsjahres ein Entgelt- oder Entgeltfortzahlungsanspruch bestanden hat.

Dies aber gilt ebenso für Entgeltfortzahlungsansprüche nach Arbeitsunfällen, soweit auch auf diese die Arbeitsjahrregel anzuwenden ist. Denn: Ein durch einen Arbeitsunfall dienstverhinderter Arbeitnehmer kann nicht schlechter gestellt werden, als ein Arbeitnehmer, der sich in der Freizeit (etwa bei der Ausübung eines gefährlichen Hobbys) verletzt. Die zur Krankheit (Unglücksfall) angestellten Überlegungen müssen daher auch auf Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) übertragen werden, weil nur so Wertungswidersprüche vermieden werden können. 

Dieses OGH-Urteil bestätigt damit die schon bisher von den Gebietskrankenkassen vertretene Rechtsansicht.


	
	
	
	
	


